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RS OGH 1978/3/16 7Ob9/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1978

Norm

AFB Art19

VersVG §11

VersVG §64

Rechtssatz

Wird das Sachverständigenverfahren nach dem AFB auch nur zur Feststellung der Höhe eines Teiles der Entschädigung

begehrt, so tritt trotzdem die Fälligkeit der gesamten Geldleistung des Versicherers erst mit der Beendigung oder dem

endgültigen Scheitern des Sachverständigenverfahrens ein.
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